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Die Abgeordneten zum Nationalrat Kiermaier, Wolfmayr, 

Dr. Preiß, Binder und Genossen haben am 17. April 1991 unter 

der Nr. 852/J an mich eine schriftliche parlamentarische An

frage betreffend Sonderurlaub für Angehörige von freiwilligen 

Feuerwehren gerichtet, die folgenden Wortlaut hat: 

"Können Sie auch die anderen Ressorts anweisen, in ihrem je
weiligen Bereich auf die gleiche Weise [seil. wie das Bundes
ministerium für Inneres mit Erlaß, ZI.57/76-I/1/90] vorzugehen?" 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Grundsätzlich halte ich fest, daß ich als Bundeskanzler den mir· 

rechtlich gleichgeordneten Bundesministern keine Weisung er

teilen kann. 

Die Bundesministerien haben unter Verantwortung des mit ihrer 

Leitung betrauten Bundesministers die in ihren Wirkungsbereich 

fallenden Angelegenheiten zu besorgen. Sohin obliegt auch die 
Vollziehung des § 74 des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979 bzw. 

des § 29a des Vertragsbedienstetengesetzes 1948, wonach dem 

Beamten unter bestimmten Voraussetzungen Sonderurlaub gewährt 

werden kann, den einzelnen Bundesministerien. 
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Gemäß § 74 Abs. 4 Beamten-Dienstrechtsgesetz bzw. § 29a 

Abs. 4 Vertragsbedienstetengesetz bedarf lediglich die Gewäh

rung eines Sonderurlaubs, der ununterbrochen mehr als 

3 Monate dauern soll, der zustimmung des Bundeskanzlers. 

Im Ressortbereich des Bundeskanzleramts wird jeweils im Einzel

fall geprüft, ob im Falle der Teilnahme an der Ausbildung im 

Rahmen von gemeinnützigen Vereinigungen (wie z.B. Freiwillige 

Feuerwehr oder Bergrettung) ein Sonderurlaub gewährt werden 

kann. Dies wird in der Regel, sofern nicht zwingende dienst

liche Gründe entgegenstehen, der Fall sein. Eine erlaßmäßige 

Regelung wurde bisher als nicht nötig erachtet, da nur sehr 

wenige Anträge gestellt wurden. 

Darüber hinaus habe ich die Anfrage zum Anlaß genommen, um alle 

Ressorts über die Vorgangsweise bei der Gewährung von Sonder

urlauben für Angehörige von freiwilligen Feuerwehren zu be

fragen. Es wurde durchwegs mitgeteilt, daß in der Regel über 

Ansuchen ein Sonderurlaub gemäß § 74 des Beamten-Dienstrechts

gesetzes 1979 bzw. § 29a des Vertragsbedienstetengesetzes 1948 

für derartige Zwecke, auch ohne erlaßmäßige Regelung, gewährt 

wird. 
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